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Orientierung über die Dienstleistungspflicht in der Armee XXI
 
Das vorliegende Schreiben orientiert Sie über  die bis zum 31.12.03 angerechneten Diensttage 

  die in der „Armee XXI“ noch zu leistenden Diensttage. 
 
Gestützt auf die bis Ende 2003 gültigen Rechtserlasse sowie nach den Eintragungen in der 
Militärkontrolle (Personal-Informations-System der Armee; PISA): 
 
Werden Ihnen von den bis zum 31.12.03 geleisteten Diensttagen XXX Tage angerechnet. 
 
Beträgt Ihre Restdienstleistungspflicht in der „Armee XXI“ somit XXX Tage. 
Allfällige Dienstleistungen im Jahr 2004 sind nicht berücksichtigt 
 
Im Rahmen der „Armee XXI“ werden Sie grundsätzlich jährlich zu Ausbildungsdiensten der Formation 
aufgeboten, bis Sie Ihre Dienstleistungspflicht erfüllt haben. Vorbehalten bleibt, bei Erreichen der 
Altersgrenze, die ordentliche Entlassung aus der Militärdienstpflicht. 
 
Die Einzelheiten sowie die Grundlagen zur Berechnung Ihrer gradbezogenen Dienstleistungspflicht finden 
Sie im Internet unter www.armee.ch, Link „Dienstleistungspflicht Armee“ auf der rechten Seite oben. 
 
Bei Fragen oder bei Feststellung von Unstimmigkeiten in der Anrechnung Ihrer geleisteten Diensttage 
können Sie sich an die folgende Stelle (Hotline) wenden: 
 
Führungsstab der Armee Telefon 031 / 325 06 10 
Personelles der Armee (J1) (Mo – Fr, 0800 – 1700) 
Rodtmattstrasse 110 Telefax 031 / 324 11 73 
3003 Bern email hotlineuefhr@gst.admin.ch 
 
Wehrpflichtersatzabgabe 
Allein die Tatsache, dass die Restdienstleistungspflicht erfüllt wird, gibt grundsätzlich kein Anrecht auf Rückerstattung 
bezahlter Wehrpflichtersatzabgaben. Voraussetzung für eine Rückerstattung ist die vollständige Nachholung des 
nicht geleisteten oder nicht bestandenen Dienstes; eine freiwillige Dienstnachholung ist möglich. Bei allfälligen 
Fragen wenden Sie sich bitte an die Behörde für die Wehrpflichtersatzabgabe Ihres Wohnkantons. 
 
 Mit freundlichen Grüssen 
 Führungsstab der Armee 
 Chef Personelles der Armee (J1) 
 
 
 Divisionär W. Eymann 


